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zung. Helfen Sie im Jubiläumsjahr «25
Jahre Helvetas» mit einer Spende mit, die
Lebenssituation der notleidenden Men-
sehen in der Dritten Welt zu verbessern.
Dr. Georges André Chevallaz

l Bundespräsident
PC Helvetas Zürich 80-3130

|

Verfassungsartikel
über Frauendienst?
Einen neuen Verfassungsartikel, der Korn-
petenzen, Rechte und Pflichten der Frau
in der Gesamtverteidigung regelt, schlägt
die frühere Chef-FHD Andrée Weitzel in
ihrem im Auftrag des EMD erstellten Be-
rieht vor. Die Frage, ob der Dienst für
Frauen obligatorisch oder fakultativ sein
soll, will sie den politischen Behörden
überlassen. Direktor Alfred Wyser von der
Zentralstelle für Gesamtverteidigung ver-
trat in einem diesbezüglichen Interview die
Ansicht, ein allgemeines Obligatorium
komme nicht in Frage, doch sollte ein Ver-
fassungsartikel obligatorische Dienstlei-
stungen grundsätzlich ermöglichen.

Mehr Studentinnen
Im vergangenen Studienjahr 1979/80 haben
sich an den schweizerischen Hochschulen
11 700 Studienanfänger eingeschrieben.
Das sind 1,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

' Diese Entwicklung ist ausschliesslich auf
die zunehmende Immatrikulation von Stu-
dentinnen zurückzuführen. Ihr Anteil an den

' Neuzugängen lag bei 39 Prozent gegenüber
36,8 Prozent im Studienjahr 1978/79. Wäh-
rend die Universitäten Genf und Neuen-
bürg sowie die Hochschule St. Gallen deut-
lieh mehr Neueinschreibungen zählten als
letztes Jahr, verzeichneten die beiden ETH

Zürich und Lausanne sowie die Universität
Basel einen Rückgang. Bei den gewählten
Studienfächern fällt gegenüber 1978/79 ein
merklich gewachsenes Interesse an den
Wirtschaftswissenschaften auf, wogegen
die Zahl der neuimmatrikulierten Juristen
und Ingenieure um 6 bzw. 10 Prozent abge-
nommen hat.

Die Staatsbürgerin dankt
Otto Steiger
Der naebfo/gende 7exf sfammf von Offo
Sfe/'ger /Jahrgang 7909/. W/r haben /'hn
c/er Frauenze/'fscbr/'ff Fem/'na entnommen,
be/' der Sfe/'ger a/s Ko/umn/sf m/'fw/'r/cf. Er
/ebf a/s fre/'er Scbr/7fs/e//er m ZZ/r/'cb. /m
A/amen v/'e/er Frauen danken w/r d/'esem
engag/'erfen Autor für se/'n unab/äss/'ges
Bemühen, schre/'bend zu e/'nem K//ma be/'-
zutragen, das e/'n menschb'cberes /W/'fe/n-
ander /'n unserer Gese//schaff ermög//'cbf.

E. S.

Die Revolution der Frau
Wenn es wahr ist — und es besteht selbst-
verständlich kein Grund, daran zu zweifeln
—, dass Gott dem Mann im Schlaf eine
Rippe herausnahm und daraus die Frau
formte, dann muss man zugeben: Diese
Rippe ist das beste Stück Mann. Das beste
zwar, aber eben immer noch ein Stück
vom Mann. Vielleicht ist das mit ein Grund,
warum der Mann die Frau immer noch so
ein wenig als seinen Besitz betrachtet. Bei
uns herrscht zwar nicht mehr das unge-
schlachte, protzige Besitzertum wie etwa in
den rückständigen Ländern des Nahen
Ostens, wo man die Frauen oft wie Haus-
tiere hält, wo man ihnen einen Schleier
über den Kopf wirft, damit kein anderer
Mann sie sehen kann, und wo sie nicht
einmal die Kirche betreten dürfen, um dort
zu ihrem Gott zu beten.
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